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 Veröffentlicht am 10.12.1991

Norm

ASVG §292 Abs3

Rechtssatz

Dient eine Kreditaufnahme nicht der Scha1ung einer Einkommensquelle, sondern privaten Zwecken, ist es

Verlustausgleich mit anderen Einkünften grundsätzlich nicht vorzunehmen. (Hier: Kreditaufnahme zur Anscha1ung

einer Eigentumswohnung, die der Kläger zu bewohnen beabsichtigt).
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